
Vorschlag für Satzungsänderungen 

Änderungsvorschläge fett und farbig markiert. 

§ 6 Bezirksdelegiertenversammlung 

Einmal im Jahr findet im Bezirk eine ordentliche Bezirksdelegiertenversammlung statt. 

Stimmrecht in der Bezirksdelegiertenversammlung haben: 

� die von den Ortsvereinen gewählten Delegierten 

� die Delegierten aller weiteren deutschen Vereine im Bezirk 

� die Delegierten der Verbände, die im Bezirk wohnhaft sind. 

� die Mitglieder des Bezirksvorstandes 
� die Mitglieder des SP-Kommunalvorstandes 

Die Bezirksdelegiertenversammlung wählt für vier Jahre einen Bezirksvorsitzenden, einen 

Stellvertreter, einen SP-Kommunalvorsitzenden, einen stellvertretenden SP-Kommunalvorsitzenden, 

einen Kassierer und eventuelle weitere Mitglieder für den SP-Kommunalvorstand. 

§ 7 Bezirksvorstand 

Zum Bezirksvorstand gehören: 

� der Bezirksvorsitzende und sein Stellvertreter 

� der Kassierer 

� der SP-Kommunalvorsitzende 

� die Ortsvereinsvorsitzenden 

� jeweils ein Vertreter der im Hauptvorstand vertretenen Verbände 

Begründung:  

Kassierer: Der Bezirk braucht für die Kassenführung und die Abrechnung gegenüber dem 

Generalsekretariat einen Kassierer. 

Es bleibt dem Bezirk überlassen, ob im Bezirk ein gemeinsamer Kassierer für BDN und SP gewählt 

wird oder ob je ein Kassierer gewählt wird. Entsprechendes wird über die Geschäftsordnung des 

Bezirks geregelt. 

Stimmrecht in der Bezirksdelegiertenversammlung: In den Fällen, wo Mitglieder des 

Bezirksvorstandes nicht Delegierte sind, sollten diese trotzdem Stimmrecht auf der 

Bezirksdelegiertenversammlung haben. Entsprechendes gilt für die Mitglieder des SP 

Kommunalvorstandes. 

Wahlperiode 

Mit Verabschiedung der neuen BDN Satzungen 2006 wurde die erste Wahlperiode auf den 1.1.2007 

bis zum 31.12.2010 festgelegt, mit Wahl des Hauptvorsitzenden etc. auf einer Wahldelegierten-

versammlung im Herbst 2010. Da die Bezirke ihre Versammlung Anfang des Jahres durchführen, 

wird vorgeschlagen, dass die Bezirksdelegiertenversammlungen Anfang 2011 ihre Vorstände wählen 

und dass die sitzenden Vertreter den Bezirk bzw. SP-Kommunalvorstand bis zu evtl. Neuwahlen 

vertreten. 

So von der BDN Delegiertenversammlung am 27. April 2009 angenommen. 


